
 

 

 



 



 

 
 



 



 

 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

                                                      
1
  Stabilisierungsprozesse ändern die Gefährlichkeit der Bestandteile des Abfalls und wandeln somit 

gefährlichen Abfall in nicht gefährlichen Abfall um. Verfestigungsprozesse ändern die physikali-

sche Beschaffenheit des Abfalls (z. B. flüssig in fest) durch die Verwendung von Zusatzstoffen, 

ohne die chemischen Eigenschaften zu berühren. 

2
  Ein Abfall gilt als teilweise stabilisiert, wenn nach erfolgtem Stabilisierungsprozess kurz-, mittel- 

oder langfristig gefährliche Inhaltsstoffe, die nicht vollständig in nichtgefährliche Inhaltsstoffe 

umgewandelt wurden, in die Umwelt abgegeben werden könnten. 
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